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#ST# Bimdesbeschluss
über

den Erlass einer allgemeinen Steueramnestie auf 1. Januar 1965

(Vom 27. September 1963)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft ,

in Anwendung von Artikel 85, Ziffer 14, Artikel 118 und 121, Absatz l der
Bundesverfassung,

beschliesst:

I

Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden auf den Zeit-
punkt des Inkrafttretens des Bundesbeschlusses über die Weiterfuhrung der
Finanzordnung des Bundes wie folgt ergänzt :

Art. 9
1 Auf Beginn des Jahres 1965 wird eine Steueramnestie angeordnet mit

Wirkung für die Steuern des Bundes, der Kantone und der Gemeinden.
2 Die Ausführung dieses Artikels, die Umschreibung der Voraussetzungen

und Wirkungen der Amnestie sind Sache der Bundesgesetzgebung, der für die
Bundessteuern auch die Anordnung von Massnahmen zur Verhinderung künf-
tiger Steuerhinterziehungen obliegt.

II
1 Dieser Beschluss ist der Abstimmung des Volkes und der Stände zu unter-

breiten.
2 Der Bundesrat wird mit dem Vollzug beauftragt.
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Also beschlossen vom Nationalrat.

Bern, den 27. September 1963.

Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den 27. September 1963.
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Der Präsident : André Guinand
Der Protokollführer : Ch. Oser

Der Präsident: F.Fauquex
Der Protokollführer: F.Weber

#ST# Bundesbeschluss
über

die Bewilligung eines Objektkredites für die

Erstellung eines Lagerhauses der Bundeszentralverwaltung

in Bern-Bümpliz

(Vom 19. September 1963)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft,

nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom I.März 19631),

beschliesst :

Art. l

Für die Erstellung eines Lagerhauses der Bundeszentralverwaltung in
Bern-Bümpliz wird ein Objektkredit von 19 510 000 Franken bewilligt.

1) BEI 1963, I, 601.
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